
Gesundheitsminister Harry Glawe: Impfen 
in Priorität 2 kann starten – Terminvereinba-
rung ab Montag – AstraZeneca ist kein Impf-
stoff zweiter Klasse

Bei den Impfungen in Mecklenburg-Vorpommern kann die 
nächste Priorität aufgemacht werden. „Wir können in der Alters-
gruppe der U 65 mit der Priorität 2 beginnen. Hierfür steht der 
Impfstoff AstraZeneca zur Verfügung. Noch in dieser Woche 
werden durch die Landkreise die Kinderbetreuungseinrichtun-
gen sowie Grund- und Förderschulen aufgesucht, um die Be-
schäftigten zu impfen. Hierfür sind mobile Teams vorgesehen, 
die in die Einrichtungen wie Schulen und Kitas gehen werden. 
Die Landkreise und kreisfreien Städte steuern dabei die Vertei-
lung in den jeweiligen Einrichtungen“, sagte der Minister für 
Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Harry Glawe am Dienstag. 

Impfen von Haus- und Fachärzten
In der Priorität 2 sind zum Beispiel auch die Haus- und Fach-
ärzte und deren Praxispersonal. Diese können ab Montag, dem 
08. März 2021 über das Callcenter Termine vereinbaren. „Die 
Terminvergabe soll dabei über das Callcenter erfolgen. Hier 
wird das Personal um 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf-
gestockt, weitere Aufstockungen sind je nach Bedarf möglich“, 
so Gesundheitsminister Glawe weiter. Insgesamt arbeiten 
dann 135 Beschäftigte im Callcenter und vergeben Termine für 
die Impfzentren des Landes.

Personen mit chronischen Erkrankungen in der Priorität 2
Personen mit einem hohen Risiko für einen schweren Krank-
heitsverlauf, die in der Priorität 2 eingeordnet sind, können 
ebenfalls ab Montag einen Impftermin über das Callcenter ver-
einbaren. Um die Anspruchsberechtigung für diesen Personen-
kreis nachzuweisen, stellen die Arztpraxen ein ärztliches Zeug-
nis aus. „Impfen gegen das Corona-Virus ist eine freiwillige An-
gelegenheit. Die Coronavirus-Impfverordnung des Bundes 
sieht allerdings keine Wahlmöglichkeiten für den Impfstoff vor. 
Wer das Impfangebot ausschlägt, muss am Ende warten“, er-
läuterte Glawe. Gleichzeitig machte der Gesundheitsminister 
deutlich, dass nicht allen Berechtigten sofort ein Impfangebot 
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gemacht werden kann. „Nach wie vor sind die Impfstoffmengen 
begrenzt“, sagte Glawe.

Große Gruppe in Priorität 2
Zur Gruppe 2 (Hohe Priorität) zählen entsprechend der Bun-
desimpfverordnung beispielsweise über 70-Jährige. Personen, 
die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem hohen 
oder erhöhten Expositionsrisiko in Bezug auf das Corona-Virus 
tätig sind, insbesondere Ärzte und sonstiges Personal mit re-
gelmäßigem Patientenkontakt; Demenzerkrankte; Personen 
mit COPD oder anderen ähnlich schweren chronischen Lun-
generkrankung; Personal der Blut- und Plasma-Spendedienste 
und in Corona-Testzentren; Polizei- und Ordnungskräfte, die im 
Dienst, etwa bei Demonstrationen, einem hohen Infektionsri-
siko ausgesetzt sind oder auch Personen im öffentlichen Ge-
sundheitsdienst und in relevanten Positionen der Kranken-
hausinfrastruktur und Personen, die in Flüchtlings- und Ob-
dachloseneinrichtungen leben oder tätig sind.

Auch Priorität 1 wird weiter geimpft
Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe 
betonte, dass sich alle Berechtigten der Priorität 1 weiter imp-
fen lassen können. „Die Impfungen bei den Ü80-Jährigen, bei 
den Bewohnern und bei Beschäftigten in Alten- und Pflegehei-
men kommen weiter voran. Potential besteht bei Personen, die 
unter 65 Jahre (U65-Jährige) sind und in die höchste Priorität 
gehören. Das sind Personen, die ältere oder pflegebedürftige 
Personen regelmäßig in stationären oder teilstationären Ein-
richtungen behandeln, betreuen oder pflegen. Hierzu zählen 
zum Beispiel Seelsorger, Fußpfleger, Ergotherapeuten oder 
auch Hausärzte, die regelmäßig in einem Heim Patienten be-
treuen. In Mecklenburg-Vorpommern hat von insgesamt 256 
vollstationären Einrichtungen in 250 Einrichtungen eine Er-
stimpfung (98 Prozent) stattgefunden, in 226 Heimen (88 Pro-
zent) auch bereits die Zweitimpfung.

AstraZeneca ist kein Impfstoff zweiter Klasse
Gesundheitsminister Glawe hat abschließend auch für den Ein-
satz des Impfstoffs AstraZeneca geworben. Dieser wird aktuell 
bei den Unter-65-Jährigen eingesetzt. „Das ist kein Impfsoff 
zweiter Klasse. Im Gegenteil: AstraZeneca reduziert – wie die 
anderen zugelassenen Impfstoffe auch – das Risiko für 
schwere Covid-Erkrankungen. Ebenso wird das Risiko eines 
stationären Krankenhausaufenthaltes deutlich gesenkt. Es ist 
erwiesen, dass der Impfstoff eine Infektion verhindert und den 
möglichen Verlauf einer Corona-Neuinfektion deutlich abmil-
dert. Jede Impfung erhöht die Chance, die Pandemie weiter 
einzudämmen“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Gesund-
heitsminister Harry Glawe abschließend.  


